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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Jahresende läuft die Härtefallregelung der Finanzverwaltung 

für alte Registrierkassen aus, die sich nicht auf die 2010 veröffent-

lichten Vorgaben für die Aufzeichnung und Archivierung von Ge-

schäftsvorfällen aufrüsten lassen. Der Fiskus weist aus diesem An-

lass darauf hin, wie eine ordnungsmäßige Kassenbuchführung ausse-

hen muss und welche Folgen ein Verstoß haben kann. Die Folgen 

treten ab nächstem Jahr auch ein, wenn weiter ein altes, nicht auf-

rüstbares Kassensystem verwendet wird. Daneben finden Sie in der 

aktuellen Ausgabe auch die folgenden Themen: 

ALLE STEUERZAHLER 

Steuerschätzung bestätigt solide Steuereinnahmen  ..................... 2 

Kindergeldanspruch für arbeitsuchendes Kind  ........................... 4 

Selbstbehalt bei einer privaten Krankenversicherung ................... 4 

UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER 

Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung................................. 2 

Vorläufige Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags  ............... 3 

Integrierte Versorgung in Gemeinschaftspraxen ........................... 5 

Listenpreis von Taxis bei der 1 %-Regelung  ............................... 5 

Widerruf der Steuerpauschalierung für Sachzuwendungen  ............. 5 

GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER 

Anerkennung einer inkongruenten Gewinnausschüttung  ............... 3 

Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs ................. 3 

Werbungskostenüberschuss aus Gesellschafterdarlehen  ................ 4 

ARBEITGEBER 

Anhebung des Mindestlohns für 2017 auf 8,84 Euro  ..................... 2 

Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn- und Einkommensteuer .... 4 

ARBEITNEHMER 

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten  ............................. 6 

IMMOBILIENBESITZER 

Entschädigung für Hochspannungsleitung ist Vermietungseinnahme  . 4 

KAPITALANLEGER 

Initiative zur Abschaffung der Abgeltungsteuer  ......................... 2 

 = diese Meldung finden Sie in der Spalte „Kurz notiert“ 

SSTTEEUUEERRTTEERRMMIINNEE  1111//1166  ––  11//1177  

 Nov Dez Jan 

Umsatzsteuer mtl. 10. 12. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 10. 12. 10. 

Einkommensteuer - 12. - 

Körperschaftsteuer - 12. - 

Vergnügungsteuer 10. 12. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
14. 15. 13. 

Gewerbesteuer 15. - - 

Grundsteuer 15. - - 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
18. - - 

SV-Beitragsnachweis 24. 23. 25. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 28. 28. 27. 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Wer seine Kasse verschließt, 

hilft seinem Nachbarn, ehrlich zu 

bleiben.« 

aus Spanien 

»Geld ist wie eine schöne Frau: 

Wenn man es nicht richtig behan-

delt, läuft es einem weg.« 

Paul Getty 

 



 2 

Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung 

Damit die Buchführung vom Finanzamt akzeptiert wird, müs-
sen Unternehmen beim Einsatz von Registrierkassen und ähnli-
chen Geräten verschiedene Pflichten beachten. Die Gnaden-
frist für nicht aufrüstbare Altgeräte läuft zum Jahresende aus. 

Unternehmen mit Bargeldeinnahmen nutzen in der Regel Regist-

rierkassen, PC-Kassensysteme, Taxameter etc. Diese Geräte sind 

Teil der Buchführung und unterliegen damit denselben Aufzeich-

nungs- und Aufbewahrungspflichten wie die Buchführungssysteme 

selbst. Der Einsatz solcher Geräte hat eine Reihe von betriebswirt-

schaftlichen Vorteilen, ist allerdings auch mit Pflichten verbunden. 

Insbesondere läuft in wenigen Wochen die Übergangsregelung der 

Finanzverwaltung für nicht aufrüstbare Altsysteme aus. Die Ober-

finanzdirektion Karlsruhe hat 

das als Anlass genommen, 

über die Pflichten beim Ein-

satz von Kassensystemen zu 

informieren. 

 Aufzeichnung: Beim Ein-

satz von elektronischen 

Kassen sind grundsätzlich 

alle Einnahmen und Ausga-

ben einzeln aufzuzeichnen. Alle Einzeldaten, die durch die Nut-

zung der Kasse entstehen, müssen während der Aufbewahrungs-

frist von 10 Jahren jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und 

maschinell auswertbar aufbewahrt werden. Auch die Auswer-

tungs-, Programmier-, Stammdatenänderungsdaten sowie 

Handbücher und Programmieranleitungen sind aufzubewahren. 

 Aufrüstung: Können nicht alle Kasseneinzeldaten für 10 Jahre 

im Gerät gespeichert werden, ist die Kasse umgehend mit Spei-

chererweiterungen auszustatten. Ist das technisch nicht mög-

lich, müssen die Daten auf einem externen Datenträger gespei-

chert werden. Das Unternehmen muss nachweisen können, dass 

alle steuerlich relevanten Daten manipulationssicher, unverän-

derbar und jederzeit lesbar gespeichert werden. Die Kosten für 

die ggf. notwendige Hilfe eines IT-Dienstleisters muss das Un-

ternehmen tragen. Die Vorgaben gelten auch bei einem Wech-

sel des Kassensystems; auch dann sind die aufzeichnungs- und 

aufbewahrungspflichtigen Daten des Altsystems zu sichern. 

 Härtefallregelung: Wird ein Kassensystem verwendet, bei dem 

eine dauerhafte Datenspeicherung technisch nachweislich nicht 

möglich ist, darf die Kasse längstens bis zum 31. Dezember 2016 

eingesetzt werden. In diesem Fall müssen mindestens folgende 

Unterlagen aufbewahrt werden: 

1. alle zur Kasse gehörenden Organisationsunterlagen, insbe-

sondere Bedienungs- und Programmieranleitung, alle Pro-

grammabrufe nach jeder Änderung (Stammdaten, Artikel-

preise etc.), Protokolle über die Einrichtung von Verkäufer-, 

Kellner-, Trainingsspeichern u. ä. sowie alle weiteren An-

weisungen zur Kassenprogrammierung (z. B. Anweisungen 

zum maschinellen Ausdrucken von Proforma-Rechnungen 

oder zum Unterdrücken von Daten und Speicherinhalten) 

2. alle mit Hilfe der Kasse erstellten Rechnungen 

3. alle Tagesendsummenbons mit Ausdruck des Nullstellungs-

zählers (fortlaufende sog. „Z-Nummer” zur Überprüfung der 

Vollständigkeit der Kassenberichte) inklusive Name des Ge-

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Anhebung des Mindestlohns 
für 2017 auf 8,84 Euro 

Seit 2015 gilt in Deutschland ein gesetzli-

cher Mindeststundenlohn von 8,50 Euro. 

Alle zwei Jahre ist jedoch eine Erhöhung 

des Mindestlohns vorgesehen. Die Bundes-

regierung hat daher im Oktober die Min-

destlohnanpassungsverordnung beschlos-

sen. Damit steigt der gesetzliche Mindest-

lohn zum 1. Januar 2017 um 34 Cent auf 

8,84 Euro. Die Erhöhung basiert auf dem 

Vorschlag der Mindestlohnkommission vom 

28. Juni 2016, von dem die Bundesregie-

rung nicht abweichen kann. Die nächste 

Erhöhung des Mindestlohns steht in zwei 

Jahren – also 2019 - an. 

 

Steuerschätzung bestätigt 
solide Steuereinnahmen 

Alle sechs Monate treffen sich die Steuer-

schätzer von Bund und Ländern, um das 

Steueraufkommen der nächsten Jahre zu 

prognostizieren. Jetzt liegt die neueste 

Schätzung vor, und erneut kann sich der 

Fiskus über höhere Einnahmen als bisher 

erwartet freuen. Verglichen mit der Steu-

erschätzung vom Mai 2016 werden die 

Steuereinnahmen im laufenden Jahr ins-

gesamt um 4,3 Mrd. Euro höher ausfallen. 

Davon entfallen 1,4 Mrd. Euro auf den 

Bund, 3,2 Mrd. Euro auf die Länder und 

die verbleibenden 0,7 Mrd. Euro kommen 

den Kommunen zugute. In den Jahren 

2017 bis 2021 unterscheidet sich das er-

wartete Steueraufkommen nur leicht vom 

Schätzergebnis vom Mai 2016. Für 2017 

beispielsweise wird ein Mehrertrag von 

0,7 Mrd. Euro prognostiziert. Allerdings ist 

dabei noch nicht die Entlastung durch die 

Anhebung von Steuerfreibeträgen und den 

Ausgleich der kalten Progression berück-

sichtigt. 

 

Initiative zur Abschaffung 
der Abgeltungsteuer 

Brandenburg möchte die Abgeltungsteuer 

für Kapitaleinkünfte abschaffen und hat 

dazu am 4. November 2016 eine Initiative 

im Bundesrat gestartet. In einem Ent-

schließungsantrag fordert das Land, Kapi-

talerträge wieder nach dem persönlichen 

Einkommensteuersatz abzurechnen. Au-

ßerdem sollten Einkommen- und Körper-

schaftsteuer angepasst werden, um eine 

gleichmäßige Besteuerung von Veräuße-

rungsgewinnen und laufenden Einkünften 

bei Kapitalanlagen sicherzustellen. 
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schäfts, Datum, Stornobuchungen, Entnahmen und Zah-

lungswege (bar, Scheck und Kredit) 

4. alle weiteren im Rahmen des Tagesabschlusses abgerufenen 

Ausdrucke der Registrierkasse (z. B. betriebswirtschaftliche 

Auswertungen, Ausdrucke der Trainingsspeicher, Kellnerbe-

richte, Spartenberichte) im Belegzusammenhang mit dem 

Tagesendsummenbon 

Darüber hinaus ist die Vollständigkeit der Tagesendsummenbons 

nachweisbar sicherzustellen durch Vorlage der Programmierpro-

tokolle. Zusätzlich ist es ratsam, alle weiteren Unterlagen und 

Daten aufzubewahren (GrandTotal-Speicher, Journalrollen etc.), 

um die Vollständigkeit der vorgelegten Tagesendsummenbons 

zu belegen. Weiter sollten alle ungewöhnlichen Vorfälle proto-

kolliert und dokumentiert werden (z. B. Defekt der Registrier-

kasse, Nachstornos). Fehlen 

die Programmierungsunter-

lagen oder Protokolle nach-

träglicher Programmände-

rungen, ist dies ein formel-

ler Mangel der Buchführung, 

der für sich genommen zu 

einer Hinzuschätzung von 

Einnahmen führen kann. 

 Offene Ladenkassen: Bei einer offenen Ladenkasse sind die An-

forderungen an eine ordnungsgemäße Kassenführung mit hohem 

Aufwand verbunden, denn auch hier ist die Aufzeichnung jedes 

einzelnen Handelsgeschäftes mit ausreichender Bezeichnung 

des Geschäftsvorfalls erforderlich. Zu erfassen sind sowohl der 

Inhalt des Geschäfts als auch Name, Firma und Adresse des Ver-

tragspartners. Die Pflicht zur Einzelaufzeichnung muss nur dann 

nicht erfüllt werden, wenn nachweislich Waren von geringem 

Wert an eine Vielzahl unbekannter und auch nicht feststellbarer 

Personen verkauft werden. In diesem Fall müssen die Barein-

nahmen anhand eines Kassenberichts nachgewiesen werden. 

 Kassenbericht: Für die Anfertigung des Kassenberichts einer of-

fenen Ladenkasse ist der gesamte Bargeldendbestand ein-

schließlich Hartgeld – unabhängig vom Aufbewahrungsort des 

Geldes – täglich zu zählen. Entnahmen und Ausgaben sind zum 

so ermittelten Endbestand zu addieren und Einlagen und der 

Kassenanfangsbestand abzuziehen, sodass sich im Ergebnis die 

Tageseinnahmen ergeben. Darüber hinaus sollten Sie die Ermitt-

lung des Geldbestandes am Ende des Tages durch ein Zählpro-

tokoll nachweisen. Rundungen oder Schätzungen sind unzulässig. 

Die Entnahmen, Einlagen einschließlich Herkunftsnachweis und 

Ausgaben sind durch Belege nachzuweisen. Nur ein in dieser 

Weise erstellter Kassenbericht ist zulässig und ordnungsgemäß.  

 Software: Mit Standardsoftware erstellte Tabellen (Excel-

Kassenbuch) sind nicht manipulationssicher und daher vor-

schriftswidrig. Software wird nur dann vom Finanzamt aner-

kannt, wenn eine nachträgliche Änderung unmöglich ist oder 

vom Programm automatisch protokolliert wird. 

 Datenzugriffsrecht: Das Finanzamt hat im Rahmen einer Au-

ßenprüfung das Recht auf Datenzugriff. Der Prüfer darf Einsicht 

ins Kassensystem nehmen oder eine Datenträgerüberlassung 

verlangen. Für die Datenträgerüberlassung sind alle Daten auf 

einem maschinell verwertbaren Datenträger (CD, DVD, USB-

Stick) zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen muss daher  

selbst dafür sorgen, dass die Einzeldaten mit allen Strukturin-

Vorläufige Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrags 

Die Finanzverwaltung hat ihre Vorgaben 

für die vorläufige Festsetzung des Gewer-

besteuermessbetrags überarbeitet. Der 

Messbetrag wird nun in Hinsicht auf die 

Nichtabziehbarkeit der Gewerbesteuer als 

Betriebsausgabe nicht mehr vorläufig 

festgesetzt. Bei Hinzurechnungen erfolgt 

die Festsetzung dagegen weiter vorläufig. 

Neben Zinsen, Mieten und Pachten wer-

den nun auch Hinzurechnungen für Li-

zenz- und Konzessionszahlungen erfasst. 

Die Vorgaben gelten für neu ergehende 

Bescheide für die Jahre ab 2008. 

 

Anerkennung einer inkongruenten 
Gewinnausschüttung 

Der zivilrechtlich wirksame Beschluss über 

eine Gewinnausschüttung, deren Auftei-

lung vom Gewinnverteilungsschlüssel im 

Gesellschaftsvertrag abweicht, ist nach 

Meinung des Finanzgerichts Köln auch 

steuerlich anzuerkennen, sofern kein 

Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmög-

lichkeiten vorliegt. Im Streitfall wollte 

das Finanzamt die inkongruente Gewinn-

ausschüttung allen drei Gesellschaftern 

gleichmäßig zurechnen, wogegen der Ge-

sellschafter, der auf eine Ausschüttung 

verzichtet hatte, erfolgreich geklagt hat. 

Das Finanzgericht berief sich in seinem 

Urteil auch auf verdeckte Gewinnaus-

schüttungen (vGA), die sehr oft ungleich-

mäßig auf die Gesellschafter verteilt sei-

en, ohne dass bisher je jemand auf die 

Idee gekommen wäre, eine vGA anteilig 

allen Gesellschaftern zuzurechnen. 

 

Verlustrücktrag trotz schädlichen 
Beteiligungserwerbs 

Werden innerhalb von fünf Jahren mehr 

als 25 % der Anteile an einer GmbH an ei-

nen Erwerber übertragen, sind die bis da-

hin nicht genutzten Verluste der GmbH 

insoweit nicht mehr steuerlich abziehbar. 

Nach der Vorgabe des Bundesfinanzminis-

teriums schließt das nicht nur einen Ver-

lustvortrag aus, sondern auch einen Ver-

lustrücktrag. Dem hat sich nun aber das 

Finanzgericht Münster entgegengestellt. 

Zweck der gesetzlichen Regelung sei, dass 

Verluste nicht wirtschaftlich übertragen 

und von personell veränderten Gesell-

schaften genutzt werden können. Bei ei-

nem Verlustrücktrag liege aber keine per-

sonelle Veränderung vor. Damit nutzten 

nur die Gesellschafter den Verlust, die ihn 

auch erwirtschaftet haben. Im Gegensatz 

zum Verlustvortrag sei der Verlustrück-

trag somit weiter zulässig. 



 4 

formationen in der Kasse nicht nur gespeichert, sondern auch 

exportiert und in einem für das Finanzamt lesbaren Format zur 

Verfügung gestellt werden können. 

 Folgen von Mängeln: Ist die Kassenführung nicht ordnungsge-

mäß, hat dies den Verlust der Ordnungsmäßigkeit der gesamten 

Buchführung zur Folge. Das Finanzamt kann dann Umsatz und 

Gewinn schätzen. Stellt das Finanzamt darüber hinaus durch 

Verprobungen Differenzen fest, die nicht substantiell widerlegt 

werden können, folgt daraus neben Umsatz- und Gewinnzu-

schätzungen regelmäßig auch ein Steuerstrafverfahren. 

 Manipulationen: Vorsätzliches oder grob fahrlässiges Löschen 

von Daten oder Manipulation in der Programmierung ist als Ur-

kundenunterdrückung oder Steuerhinterziehung strafbar.  

 

Kirchensteuer bei Pauschalierung 
der Lohn- und Einkommensteuer 

Für die Ermittlung der Kirchensteuer auf pauschale Lohn- oder 
Einkommensteuer gibt es die Wahl zwischen einem individuel-
len Nachweis und einem vereinfachten Verfahren. 

Das Steuerrecht lässt für bestimmte Leistungen an Arbeitnehmer 

sowie für Sachzuwendungen und –prämien an beliebige Personen 

eine Pauschalierung der Lohn- oder Einkommensteuer zu. Die Fi-

nanzverwaltung hat jetzt ihre Vorgaben für die Erhebung der auf 

die Pauschalsteuer fälligen Kirchensteuer aktualisiert.  

 Wahlrecht: Wer die Steuerpauschalierung anwendet, kann für 

die Kirchensteuer zwischen einem vereinfachten Verfahren und 

einem Nachweisverfahren wählen. Die Wahl zwischen diesen 

Verfahren kann das Unternehmen sowohl für jeden Lohnsteuer-

Anmeldungszeitraum als auch für die jeweils angewandte Pau-

schalierungsvorschrift und 

die einzelnen Pauschalie-

rungstatbestände unter-

schiedlich treffen. 

 Vereinfachtes Verfahren: 

Beim vereinfachten Ver-

fahren ist für sämtliche 

Arbeitnehmer oder Emp-

fänger von Sachzuwendun-

gen/-prämien Kirchensteuer abzuführen. Als Ausgleich dafür, 

dass nicht alle Arbeitnehmer/Empfänger kirchensteuerpflichtig 

sind, gilt dann ein ermäßigter Steuersatz. 

 Nachweisverfahren: Alternativ ist ein individueller Nachweis 

der Kirchensteuerpflicht möglich. Für Arbeitnehmer und Emp-

fänger, die keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft an-

gehören, ist keine Kirchensteuer zu entrichten, für alle anderen 

gilt der allgemeine Kirchensteuersatz. 

 Nachweis: Als Beleg für die Kirchensteuerpflicht oder –freiheit 

dienen bei Arbeitnehmern in der Regel die vom Arbeitgeber 

beim Bundeszentralamt für Steuern abgerufenen elektronischen 

Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) oder eine ersatzweise 

vom Finanzamt ausgestellte Bescheinigung. Für alle anderen 

Empfänger sowie für Arbeitnehmer, bei denen ein solcher 

Nachweis nicht vorliegt, ist eine schriftliche Erklärung des Ar-

beitnehmers oder Empfängers über die Kirchensteuerpflicht 

Kindergeldanspruch für 
arbeitsuchendes Kind 

Damit ein volljähriges, arbeitsloses Kind 

beim Kindergeld berücksichtigt wird, 

muss sich das Kind bei der Agentur für Ar-

beit tatsächlich arbeitssuchend gemeldet 

und die künftige oder gegenwärtige Ar-

beitslosigkeit angezeigt haben. Eine Mel-

dung bei der Agentur für Arbeit ist nicht 

allein deshalb entbehrlich, weil das Kind 

arbeitsunfähig erkrankt ist. Das gilt nach 

Meinung des Bundesfinanzhofs zumindest 

dann, wenn das Kind durch die Erkran-

kung nicht daran gehindert ist, sich bei 

der Agentur für Arbeit zu melden. 

 

Selbstbehalt bei einer privaten 
Krankenversicherung 

Wer bei der privaten Krankenversicherung 

einen Tarif mit Selbstbehalt wählt, kann 

die deswegen selbst getragenen Krank-

heitskosten nicht bei den Sonderausgaben 

steuerlich abziehen, meint der Bundesfi-

nanzhof. Die Selbstbeteiligung ist keine 

Gegenleistung für die Erlangung des Ver-

sicherungsschutzes und daher allenfalls 

als außergewöhnliche Belastung abzieh-

bar, wenn die zumutbare Eigenbelastung 

überschritten wird.  

 

Entschädigung für Hochspannungs-
leitung ist Vermietungseinnahme 

Zahlt der Stromnetzbetreiber eine einma-

lige Entschädigung für die Überspannung 

des Grundstücks mit einer Hochspan-

nungsleitung, zählt diese Zahlung zu den 

steuerpflichtigen Einkünften aus Vermie-

tung und Verpachtung. Für das Finanzge-

richt Düsseldorf ändert daran weder der 

Umstand etwas, dass die Zahlung nur 

einmalig und nicht regelmäßig erfolgt, 

noch dass die Gebrauchsüberlassung nicht 

freiwillig erfolgt ist. 

 

Werbungskostenüberschuss aus 
Gesellschafterdarlehen 

Verzichtet der Gesellschafter einer GmbH 

gegen Besserungsschein auf ein Gesell-

schafterdarlehen und die Zinsansprüche 

aus dem Darlehen, fällt auch die Möglich-

keit weg, die für die Refinanzierung an 

die Bank gezahlten Schuldzinsen steuer-

lich geltend zu machen. Das Finanzgericht 

Düsseldorf hat sich dem Finanzamt ange-

schlossen, das in diesem Fall von einer 

fehlenden Gewinnerzielungsabsicht aus-

ging. Die abstrakte Möglichkeit einer Ein-

künfteerzielung in der Zukunft reicht für 

eine steuerliche Abziehbarkeit nicht aus. 
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notwendig. Diese Erklärung, für die die Finanzverwaltung ein 

Muster erstellt hat, muss als Beleg aufbewahrt werden. 

 Aufteilung: Ist beim Nachweisverfahren die pauschale Steuer 

für einzelne Empfänger nicht zu ermitteln, kann die gesamte 

pauschale Steuer im Verhältnis der kirchensteuerpflichtigen zu 

den nicht kirchensteuerpflichtigen Empfängern aufgeteilt wer-

den. Auf den Anteil der steuerpflichtigen Empfänger ist der re-

guläre Kirchensteuersatz anzuwenden und die resultierende 

Kirchensteuer gleichmäßig auf die Empfänger zu verteilen. 

 Einzelfälle: Kann für einzelne Empfänger die Kirchensteuer-

pflicht nicht ermittelt werden, gilt für diese ebenfalls der all-

gemeine Kirchensteuersatz. Die so ermittelte Kirchensteuer ist 

in der Lohnsteuer-Anmeldung wie die reduzierte Kirchensteuer 

im vereinfachten Verfahren zu behandeln. Die Aufteilung auf 

die Kirchen wird vom Finanzamt vorgenommen. 

 Kirchensteuersätze: Die Höhe der Kirchensteuersätze ergibt 

sich bei beiden Verfahren aus den im jeweiligen Bundesland 

geltenden Kirchensteuerbeschlüssen der steuererhebenden Re-

ligionsgemeinschaften.  

 

Integrierte Versorgung in Gemeinschaftspraxen 

Die Finanzverwaltung gibt Hinweise zur Abfärbung gewerbli-
cher Einkünfte auf die Tätigkeit als Arzt, insbesondere bei der 
integrierten Versorgung in Gemeinschaftspraxen. 

In einer neuen Verfügung setzt sich die Oberfinanzdirektion Frank-

furt am Main mit den steuerlichen Folgen auseinander, die die 

Ausübung gewerblicher Tätigkeiten für eine Gemeinschaftspraxis 

haben kann. Werden nämlich außer der freiberuflichen Tätigkeit 

als Arzt auch gewerbliche Tätigkeiten ausgeübt, gilt die gesamte 

gemeinschaftliche Tätigkeit 

als Gewerbebetrieb. Dieser 

Grundsatz ist auch in den Fäl-

len der integrierten Versor-

gung bei Gemeinschaftspra-

xen zu beachten. 

Bei der integrierten Versor-

gung werden zwischen dem 

Arzt und der Krankenkasse 

Verträge abgeschlossen, nach denen die Krankenkasse dem Arzt 

für die Behandlung der Patienten Fallpauschalen zahlt, die sowohl 

die medizinische Betreuung als auch die Abgabe von Arzneien und 

Hilfsmitteln abdeckt. Diese Pauschalen umfassen damit neben der 

Vergütung für die freiberufliche Heilbehandlung auch Vergütungs-

anteile für gewerbliche Tätigkeiten. 

Werden diese Fallpauschalen mit Gemeinschaftspraxen vereinbart, 

kann es aufgrund des gewerblichen Anteils (Abgabe von Arzneien 

und Hilfsmitteln) nach Auffassung der Finanzverwaltung zu einer 

gewerblichen Infizierung der gesamten Einkünfte der Gemein-

schaftspraxis kommen. Dies gilt auch für die Abgabe von Faktor-

präparaten durch ärztliche Gemeinschaftspraxen an Bluter zur 

Heimselbstbehandlung. 

Hat die gewerbliche Tätigkeit jedoch nur einen sehr geringen Um-

fang, verhindert die vom Bundesfinanzhof aufgestellte Geringfü-

gigkeitsgrenze, dass es zu einer gewerblichen Infizierung der ge-

samten Tätigkeit kommt. Dazu dürfen die gewerblichen Nettoum-

Listenpreis von Taxis 
bei der 1 %-Regelung 

Für bestimmte Abnehmer gewähren die 

Automobilhersteller generell großzügige 

Rabatte, was bei einem Taxiunternehmer 

zu der Frage geführt hat, welcher Preis in 

so einem Fall Grundlage für die 1 %-

Regelung ist. Das Finanzamt legte für den 

Mercedes den allgemeinen Listenpreis zu 

Grunde, während sich der Unternehmer 

auf die Preisliste für Taxi und Mietwagen 

berief. Das Finanzgericht Düsseldorf hat 

sich nun dem Unternehmer angeschlos-

sen. Zwar seien Individualrabatte nicht 

berücksichtigungsfähig, für das „Sonder-

modell Taxi“ gebe es aber einen allge-

mein für den Vertrieb gültigen rabattier-

ten Festpreis in einer separaten Preislis-

te. Da der Begriff des Listenpreises im 

Gesetz nicht definiert sei, sei der speziel-

le Preis der maßgebliche Listenpreis. Das 

Finanzamt hat jedoch Revision eingelegt. 

 

Widerruf der Steuerpauscha-
lierung für Sachzuwendungen 

Der Bundesfinanzhof hat zur Steuerpau-

schalierung für Sachzuwendungen gleich 

mehrere Fragen beantwortet. Zunächst 

haben die Richter die gängige Praxis be-

stätigt, dass die Pauschalierungswahlrech-

te für Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 

und für Zuwendungen an Nichtarbeitneh-

mer unabhängig voneinander ausgeübt 

werden können. Die Wahl muss für beide 

Pauschalierungskreise jeweils für sämtli-

che Sachzuwendungen einheitlich getrof-

fen werden. Während die Finanzverwal-

tung die einmal ausgeübte Wahl für unwi-

derruflich hält, hat der Bundesfinanzhof 

nun klargestellt, dass beide Wahlrechte 

widerruflich sind. Der Widerruf ist durch 

die Abgabe einer geänderten Lohnsteuer-

Anmeldung beim Finanzamt zu erklären. 

Eine formlose Erklärung reicht für den 

Widerruf nicht aus. Außerdem hält es der 

Bundesfinanzhof für notwendig, dass der 

Zuwendungsempfänger über den Widerruf 

informiert wird, damit er von seinen 

steuerlichen Pflichten erfährt. Erfolgt 

keine Information des Empfängers, dann 

kann das eine strafbewehrte Vereitelung 

des staatlichen Steueranspruchs sein. 

Schließlich hat der Bundesfinanzhof noch 

festgestellt, dass eine geänderte Aus-

übung des Wahlrechts ein rückwirkendes 

Ereignis ist. Für den Zuwendungsempfän-

ger beginnt damit bei einem Widerruf die 

Festsetzungsverjährung für die nun von 

ihm selbst zu tragende Steuer erst mit Ab-

lauf des Jahres, in dem der Widerruf er-

folgt ist. 
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satzerlöse eine Bagatellgrenze in Höhe von 3 % der Gesamtnetto-

umsätze nicht übersteigen und außerdem pro Wirtschaftsjahr nicht 

mehr als 24.500 Euro betragen. 

Bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze gibt es noch einen 

anderen Ausweg, denn dann kann die gewerbliche Infektion durch 

die Gründung einer beteiligungsidentischen Schwesterpersonenge-

sellschaft vermieden werden, die die gewerbliche Betätigung der 

Gemeinschaftspraxis übernimmt. Dazu muss sich die Tätigkeit der 

gewerblich tätigen Gesellschaft aber wirtschaftlich und organisa-

torisch eindeutig von der ärztlichen Tätigkeit der Praxis abgrenzen 

lassen, insbesondere also eine eigene Buchführung und separate 

Bankkonten haben. 

Werden im Rahmen der integrierten Versorgung jedoch Hilfsmittel 

verwendet, ohne deren Einsatz die ärztliche Heilbehandlung nicht 

möglich wäre (künstliche Hüftgelenke oder Augenlinsen sowie 

sonstiger Implantate und Verbrauchsmaterialien), so sind diese 

derart eng mit der eigentlichen Behandlung verbunden, dass deren 

Abgabe nicht selbständig betrachtet werden kann. Die Abgabe ist 

stattdessen Bestandteil der ärztlichen Gesamtleistung. Insoweit 

erbringt der Arzt eine einheitliche Leistung, bei der die Abgabe 

von Hilfsmitteln und Medikamenten einen unselbständigen Teil der 

Heilbehandlung darstellt und eine gewerbliche Tätigkeit, die eine 

gewerbliche Infizierung herbeiführen würde, nicht gegeben ist.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Steuerliche Anerkennung 
von Umzugskosten 

Die Kosten für einen beruflich veranlass-

ten Umzug sind innerhalb gewisser Gren-

zen steuerlich abziehbar. Um der Preis-

entwicklung Rechnung zu tragen hat das 

Bundesfinanzministerium nun die maßgeb-

lichen Pauschalen und Höchstbeträge an-

gehoben. Der Pauschbetrag für sonstige 

Umzugsauslagen beträgt demnach für 

Ehe- und Lebenspartner 1.493 Euro, wenn 

der Umzug nach dem 1. März 2016 abge-

schlossen wurde. Bei einem Umzug, der 

nach dem 1. Februar 2017 endet, gilt eine 

Pauschale von 1.528 Euro. Für Alleinste-

hende gilt eine Pauschale von 746 Euro ab 

1. März 2016 und von 764 Euro ab 1. Feb-

ruar 2017. Diese erhöht sich für Kinder, 

Verwandte und andere abhängige Perso-

nen um 329 Euro pro Person ab 1. März 

2016 oder 337 Euro ab 1. Februar 2017. 

Der Höchstbetrag, der für die Anerken-

nung umzugsbedingter Unterrichtskosten 

für ein Kind steigt ab 1. März 2016 auf 

1.882 Euro und zum 1. Februar 2017 dann 

auf 1.926 Euro. 

 

 

 


